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Sehr geehrter Beamter/Beamterin,





Erstens:


     Vor Zustellung des an mich gerichteten Schreibens  von 18.02.00, nahm ich an meinen erforderlichen Prüfungen zur Aufnahme zum Studium teil, deren Ergebnisse am 25.02.00 erteilt werden.  Vorausgesetz daß diese mir erlauben, von Amt der Universität her, studieren; hätte ich dann die finazielle Nachweis Euch vorliegen müssen.  


     Am 18.02.00 wurde in meinem, und den eines Arbeitsgebers Namen einen Antrag auf Arbeitserlaubnis dem Arbeitsamt auf Überprüfen eingehändigt. 


     Erfüllte ich, mit Arbeitserlaubnis, sowohl als bestandener Feststellungsprüfung, das minimum, was behördlich verlangt ist, zum Erteilen eines Visum zwecks Studieren?  





Zweitens:  


“Wir müssen sichern, daß Sie nicht zum Sozialamt gehen.”  


Amtesbeamter/in an einen Ausländer, 2000. 





Hätte, im Sommer 1996, wenn ich mich straffällig machte, jemand mich in die Richtung des Sozialamts gewiesen; wäre ich nicht geschimpft und gescholten, und aus einer öffentlichen Pension weil ich lesen wollte, ausgeworfen; hätte ich nicht auf der Strassengraten geschlafen, dann wäre ich auch nicht zum Drittenmal hier nach Ihrem Land zurückgekommen.  





Viele Dankwörter, 








Michael Thomas Harbuck








